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Verordnung 
vom 14. Februar 2012 

über die Abänderung der 
Verkehrsregelnverordnung 

Aufgrund von Art. 99 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) vom 30. Juni 
1978, LGBl. 1978 Nr. 18, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verkehrsregelnverordnung (VRV) vom 1. August 1978, LGBl. 1978 
Nr. 19, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 4 Bst. b 

4) Der Fahrzeugführer hat den vorgeschriebenen Fahrtschreiber ständig 
in Betrieb zu halten und richtig zu bedienen. Ist: 
b) das Fahrzeug mit einem digitalen Fahrtschreiber ausgerüstet, so müssen 

die Fahrerkarten von Führer und Mitfahrer während der gesamten 
beruflichen Tätigkeit eingesteckt bleiben. Ohne Fahrerkarte darf ein 
Fahrzeug ausser bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Dieb-
stahl der Karte nicht geführt werden. Es muss genügend Druckerpa-
pier mitgeführt werden. Vorbehalten bleibt Art. 24 Abs. 3 ARV. 
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II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 


